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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

KStG 1966 §8 Abs1;

Rechtssatz

Grundvoraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Erfassung von Einkünften aus Kapitalvermögen im Zusammenhang

mit dem Zu;uss von verdeckten Gewinnausschüttungen ist, dass ein Sachverhalt als erwiesen angenommen wird,

welcher einer Beurteilung als verdeckte Gewinnausschüttung zugänglich ist.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2001:1995130013.X01

Im RIS seit

23.10.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2001/5/30 95/13/0013
	JUSLINE Entscheidung


